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GRAF/NISPEL/VASOVIĆ, REFERENDAREXAMENSKLAUSUR – ÖFFENTLICHES RECHT: VERFASSUNGS- UND 

VERWALTUNGSRECHT – „SPIEßRUTENLAUF“ VOR DER SCHWANGERSCHAFTSBERATUNGSSTELLE 

JuS 2023, 157 – Klausurbewertungsbogen 
In dieser Tabelle sind die Problemfelder der Klausur aufgeführt und mit Punkten versehen. Daneben befindet sich ein 

Feld, in das der Korrektor eintragen kann, warum seine Bewertung von der jeweiligen Höchstpunktzahl abweicht.  

Die Note kann von der Summe der erreichten Teilpunkte abweichen, da auch weitere Faktoren wie Sprache, 

Subsumtionstechnik, Argumentation etc. sowie auch die Behandlung der nicht als Problemfeld aufgeführten 

Rechtsfragen zu berücksichtigen sind. 

Ein Bewertungsbogen ist natürlich nur eine von vielen Benotungstechniken. In diesem Sinne ist die nachfolgende 

Tabelle nur ein unverbindlicher Vorschlag. Jeder Einzelne kann sie für die selbstkritische Prüfungsvorbereitung nutzen 

und mit ihrer Hilfe die Stärken und Schwächen der eigenen Klausurbearbeitung erkennen. 

Gliederung Problemfeld 
Punkte 

Begründung für Abweichung 
max. erreicht 

A und B Zulässigkeit im Allgemeinen 1   

A II Abgrenzung §§ 80 V, 80a, 123 VwGO 1   

A III 

Antragsbefugnis  
 - etwaige Anspruchsgrundlagen 
- Schutznormtheorie und Ermessens-
reduktion auf Null  

1   

C I 1 

Anspruch auf Zugang zur Schwanger-
schaftskonfliktberatung 

- Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts 
- Vorrang des VersG gegenüber dem 

SchKG 

2   

C I 3 a aa 
(1) 

Verstoß gegen das Schwangerschaftskon-
fliktberatungskonzept als Verletzung der 
Rechtsordnung 

1   

C I 3 a aa 
(2) 

Schwangerschaft (insb. die Frühphase) als 
Teil der Privat-, der Intim- und der Sozial-
sphäre sowie des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung 

Mittelbare Drittwirkung der Grundrechte 

3   

C I 3 a bb 
(1) 

Unmittelbare Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit durch Gehsteigberatung 
(Praktische Konkordanz zw. Versamm-
lungsfreiheit und APR; Zwangssituation 
für Schwangere, § 7 SchKG) 

4   

C I 3 a bb 
(2) 

Unmittelbare Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit durch schlichtes Protestieren 
(Unterschiede zur Gehsteigberatung, 
insb. Parallelität zw. Protest und Rechts-
ordnung „Schwangerschaftsabbruch als 
Unrecht“) 

4   

C III Vorwegnahme der Hauptsache 1   

 Summe:  18   

Punkt-
korrektur 

- Sprache, Subsumtionstechnik, 
Argumentation etc. 

- weitere Rechtsfragen 
- Gesamteindruck 

± 4   

  Note:    

Bemerkungen des Korrektors: 
   

 


